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Das CJD bietet jährlich 150.000 jungen und erwachsenen 
Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden
von 8.000 Mitarbeitenden an über 150 Standorten gefördert, 
begleitet und ausgebildet. Grundlage ist das christliche
Menschenbild mit der Vision "Keiner darf verloren gehen!"
Konzeption

Mutter/Vater-Kind-Haus Malente

CJD Mutter-Kind-Haus Malente

Godenbergstraße 7b

23714 Bad Malente-Gremsmühlen

Tel.  04523 / 20 01 30

Fax: 04523 / 20 01 59

E-Mail: info@cjd-muki-malente.de
Stand: 01.03.20010
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1.Der Träger - 
Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands e. V. (CJD)

Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands e.V. ist ein großes Jugend-, Bildungs- und Sozialwerk, das Menschen in besonderen Lebenssituationen Unterstützung und Hilfe bietet. Das CJD ist ein modernes, gemeinnütziges, bundesweit tätiges, in die Diakonie eingebundenes Unternehmen, das auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes die ganzheitliche Förderung des einzelnen Menschen als oberstes Ziel hat. Seit seiner Gründung 1947 arbeitet das CJD nach dem Leitgedanken „Keiner darf verloren gehen“.

Insbesondere die Erziehung, Ausbildung und Fortbildung, die schulische Bildung, die berufliche und medizinische Rehabilitation sowie die soziale Begleitung von jungen Menschen und Erwachsenen nach christlichen und eigenen pädagogischen Grundsätzen ist Grundlage der Arbeit des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschlands. Diese Angebote werden ständig auf die sich verändernden gesellschaftlichen Anforderungen und Bedarfslagen der Menschen abgestimmt. So erhält jeder seine Chance für ein gelingendes Leben.

Im Rahmen des SGB VIII u. SGB XII bietet das CJD Mutter-Kind-Haus Malente Hilfeformen mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung in den folgenden Bereichen an:
· Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder
· Sozialpädagogische Familienhilfe, Hilfen zur Erziehung
· Eingliederungshilfe für seelisch- u. oder geistig behinderte Mütter
· Ambulante Nachbetreuung
2. Die Zielgruppe - Gesetzliche Grundlagen der Arbeit

Im § 19 des SGB VIII wird für Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, eine gemeinsame Wohnform vorgesehen, wenn sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung Hilfe bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. 

Im Mutter-Kind-Haus Malente finden alle Aufnahme, die mit einem Kind oder in Erwartung eines Kindes in eine Notsituation geraten sind, Hilfe benötigen und sie sich wünschen. Alle Leistungen, die wir für Mütter vorsehen, gelten analog auch für Väter. Zur Vereinfachung wird im Folgenden zunächst auf Frauen eingegangen. Besonderheiten, die im Zusammenhang mit der Betreuung allein sorgender Väter entstehen, werden unter 8. dargestellt.

Das Angebot wendet sich an minderjährige und volljährige Schwangere und Mütter mit Kindern, die sich in einer psychischen, sozialen und/oder wirtschaftlichen Notlage befinden und daher in allen lebensbestimmenden Bereichen Hilfe benötigen, z. B.

· Frauen, die jünger als 16 Jahre sind und die bereits in einer Jugendhilfe Einrichtung leben, deren Verbleib in der Einrichtung mit einem Kind aber nicht möglich ist

· Jugendliche, die im Rahmen der §§ 27 SGB VIII bereits betreut wurden und ein Kind erwarten.
· Schwangere Frauen/Mütter, die Hilfe auf der Basis des § 35a SGB VIII erhalten.
· Frauen, die Gewalt in der Herkunftsfamilie oder vom Partner erlebt haben.
· Frauen, die Zweifel haben, ob sie der Mutterrolle gewachsen sind.
· Volljährige Frauen, die nach § 67 SGB XII Hilfe bei der Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Obdachlosigkeit, Haftentlassung etc.) benötigen
· Volljährige Frauen, die körperlich, geistig oder seelisch behindert bzw. von Behinderung bedroht sind und nach § 53/54 SGB XII Eingliederungshilfe erhalten 

· Volljährige Mütter, die auf Grund einer psychischen Erkrankung Förderung u. Stärkung der Kompetenz zur selbstständigen Lebensführung mit Kind erfahren wollen.
3. Das Aufnahmeverfahren
Grundlage für eine Aufnahme ist in jedem Fall der Aufnahmewunsch der Betroffenen und die Bereitschaft, die Hilfsangebote auch anzunehmen. In der Regel kommt der Erstkontakt über eine Anfrage des zuständigen Jugend- und/oder Sozialamtes zustande. Bei einem Vorstellungsgespräch kann sich die Frau ein erstes Bild von der Einrichtung und den Mitarbeiterinnen machen. Sie kann sich und ihre Wünsche vorstellen, aber auch ihre Ängste und Bedenken äußern. Sobald die Frau sich für die Aufnahme entschieden hat und eine Kostenübernahme des zuständigen Leistungsträgers vorliegt, wird ein Hilfeplan in Zusammenarbeit aller Beteiligten für Mutter und Kind entwickelt, der sich an den individuellen Schwierigkeiten orientiert.
4. Räumliche Gegebenheiten

Das Mutter-Kind-Haus Malente befindet sich in drei nebeneinander liegenden Reihenhäusern, den Weberhäusern A, B und C, auf dem Gelände des CJD Bildungszentrum Malente, Godenbergstraße 7a bis b. 

In den Weberhäusern B und C befinden sich Wohngruppen für je 3 Mütter mit ihren Kindern. Jede Mutter mit ihrem Kind / ihren Kindern kann zwei Räume 
von zusammen ca. 20 qm nutzen. Jedes Haus verfügt über eine Küche mit dazugehörigem offenen Wohn-/Essbereich, 2 Badezimmern, Balkon und Terrasse mit Garten. Es gibt einen Aufenthaltsraum und einen Kinderspiel- Therapieraum. 

Im Weberhaus A befinden sich zwei Trainingswohnungen mit jeweils 3 Zimmern, Küche und Bad sowie Terrasse oder Balkon. 

Auf dem Grundstück befinden sich große Wiesen und ein Spielplatz.

5. Die Betreuungsformen im Einzelnen

Von der stationären Betreuung mit unterschiedlicher Betreuungsintensität, über ambulante Nachsorge bis zur sozialpädagogischen Familienhilfe wird mit den Betroffenen an dem Ziel der Verselbstständigung gearbeitet. Die jeweils angezeigte Betreuungsform wird nach einer Analyse des Hilfebedarfs in der Erziehungskonferenz ermittelt.

5.1. Stationäre Betreuung

Die stationäre Betreuung beinhaltet unterschiedliche Betreuungsphasen.

Die intensivste Betreuung findet in den Wohngruppen in den Weberhäusern B und C statt. Hier werden Frauen aufgenommen, die auf Grund ihrer individuellen Problematik umfassende Hilfestellungen oder über das übliche Maß hinaus ständige Begleitung benötigen. Im Regelfall werden die Frauen in das Weberhaus C aufgenommen, in dem die engste Betreuung stattfindet. 

Nach einer Phase der Stabilisierung und intensiven Arbeit können die Frauen in das Weberhaus B umziehen, in dem ein höheres Maß an Selbstständigkeit erforderlich ist. 
Die letzte Phase der  Betreuung wird in einer vollstationären Trainingswohnung im Weberhaus A sein. Das Trainingswohnen ist ein Angebot für Frauen, die während ihres Aufenthaltes in der Wohngruppe gute 
Fähigkeiten in der Haushaltsführung sowie Kinderpflege und -erziehung erworben haben und über ein gewisses Maß an Eigenständigkeit u. Stabilität verfügen. Die Frauen bekommen hier Gelegenheit, selbstständiges Leben im 
geschützten, betreuten Rahmen zu erproben. Der Schwerpunkt der Betreuungsarbeit liegt dann auf der Stärkung der zunehmenden Eigenverantwortlichkeit der Frauen. 

Im Einzelnen beinhaltet die stationäre Betreuung folgendes:

· Bereitstellung geschützten Wohnraums ohne Bedrohung durch Partner oder Familie.
· Unterstützung beim Aufbau von zwischenmenschlichen Beziehungen zu Mitbewohnerinnen und Mitarbeiterinnen.

· Angebot eines vertrauensvollen und intensiven Betreuungsverhältnisses zur Bezugsbetreuerin.
· Anleitung und Unterstützung in der Alltagsbewältigung, Haushaltsführung und beim Umgang mit Geld und Behörden.
· Hilfe beim Hineinfinden in die Lebenssituation als Schwangere oder Mutter.
· Geburtsvorbereitung, Begleitung bei der Geburt und Nachsorge.
· Hilfe beim Aufbau einer Lebensperspektive, die ein Leben mit dem Kind möglich macht.
· Förderung der Mutter-Kind-Beziehung.

· Anleitung und Unterstützung bei der Kinderpflege und Erziehung.

· Gezielte Förderung der Kinder.
· ggf. Entscheidungshilfe und Unterstützung bei Inpflegegabe oder Adoption des Kindes.

· Hilfe bei der Bewältigung der Vergangenheit, ggf. unter Einbeziehung von Therapeuten und Ärzten.
· Unterstützung bei schulischer und/oder beruflicher Ausbildung.
· Hilfe bei der Beziehungsklärung mit Partnern, Familie und Freunden.

· Unterstützung in Krisen- und Krankheitszeiten, in Übereinstimmung mit der Mutterrolle.
Es finden regelmäßig Gruppen- und Einzelgespräche, sowie gemeinsame Freizeitaktivitäten statt. Die Mitarbeiterinnen sorgen für eine rund um die Uhr Betreuung.

Die stationäre Betreuung wird über Pflegesätze finanziert.

5.2. Sozialpädagogische Familienhilfe
Die ambulante Betreuung findet in den eigenen Wohnräumen der Frauen statt. 

In die ambulante Betreuung werden in der Regel Frauen und Kinder aufgenommen, die zuvor das Trainingswohnen im stationären Bereich des Mutter-Kind-Hauses erfolgreich absolviert haben. Aufgrund ihrer Entwicklung dort und ihrer persönlichen Fähigkeiten sind sie jetzt in der Lage, ein weitgehend selbstständiges Leben zu führen, bedürfen jedoch noch weiterhin fachlicher Hilfe. Voraussetzung für die Aufnahme in die SPFH sind ausreichende Fähigkeiten der Mutter in Kinderpflege Erziehung und Haushaltsführung, Belastbarkeit und Konfliktlösungspotenzial, sowie eine gute gesundheitliche Entwicklung des Kindes.
In der SPFH kann die Frau ihre während der stationären Phase erlernten Kenntnisse und Fertigkeiten in kinderpflegerischer, erzieherischer sowie 
hauswirtschaftlicher Hinsicht umsetzen. Die Präsenz einer Mitarbeiterin wird im individuellen Hilfeplan durch eine festgelegte Stundenzahl vereinbart und 
bietet der Frau Hilfestellung und Reflexionsmöglichkeit. Der Aspekt der „Hilfe zur Selbsthilfe“ steht hier im Vordergrund. In Krisenzeiten kann die 
Betreuung individuell verstärkt werden. In besonderen Fällen kann eine Mitarbeiterin rund um die Uhr telefonisch erreicht werden.

Stellt sich heraus, dass Mutter und Kind in der ambulanten Betreuung überfordert sind, so besteht die Möglichkeit, sie erneut in die engere Betreuung des stationären Bereichs aufzunehmen.

Das CJD Mutter-Kind-Haus Malente bietet Sozialpädagogische Familienhilfe auch in Familien an, die nicht vorher im Mutter-Kind-Haus Malente wohnten.
Zentrales Ziel unserer Arbeit ist, in nachvollziehbaren Schritten das Selbsthilfe- und Problemlösepotenzial der Kinder und Eltern zu stärken und ihnen langfristig Unabhängigkeit von Unterstützung zu ermöglichen.

Daraus ergeben sich folgende Handlungsziele:

· Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern.

· Unterstützung in der Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes/Jugendlichen.

· Vernetzung mit anderen Kinder- und Jugendangeboten.

· Strukturierung des Familienalltags.

· Klärung und ggf. Stabilisierung der Beziehungen innerhalb der Familie.

· Vermeidung der dauerhaften Unterbringung von Kindern außerhalb der Familie.

· Rückführung von Kindern aus Fremdunterbringung in die Familie.

· Einbindung der Familie in den Sozialraum, z. B. Vereine, Nachbarschaft.

· Unterstützung und Begleitung im Umgang mit öffentlichen Institutionen, Schule oder Arbeitsstelle.

Der zeitliche Umfang der SPFH wird in Fachleistungsstunden gemäß dem individuellen Bedarf der Familie vereinbart. Die SPFH ist eine aufsuchende Hilfe, wobei Einzelgespräche ggf. auch in den Räumen des CJD stattfinden können.
Die SPFH findet werktags sowie bei Bedarf auch an den Wochenenden statt.

Der Umfang der SPFH wird grundsätzlich in regelmäßigen Abständen in individuellen Hilfeplangesprächen, an denen die Leistungsempfänger teilnehmen, besprochen und an deren Bedarf angepasst.

In Zeiten von Krisen kann der Umfang der SPFH kurzfristig erhöht werden.

Die erbrachten Leistungen werden transparent und prüfbar erbracht und mittels Leistungsnachweis monatlich den Leistungsempfängern und Kostenträgern vorgelegt.
5.3. Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung

Der Träger beschäftigt eine insofern erfahrene Fachkraft nach § 8a.
Im Rahmen des Qualitätsmanagements haben wir ein handlungsbezogenes Verfahren entwickelt, um auf eine vermutete oder offensichtliche Kindeswohlgefährdung sicher und schnell reagieren zu können. Eine entsprechende Verfahrensanleitung befindet sich in der Anlage.

Die Fachkräfte nehmen an notwendigen Fortbildungsangeboten teil.
Der Träger beschäftigt insbesondere keine Personen im Sinne des § 72 Abs. 1 S. 1  SGB VIII, die wegen einer in § 72a S. 1 SGB VIII aufgeführten Straftat rechtskräftig  verurteilt worden sind (persönliche Eignung).
Der Träger verpflichtet sich, von allen neu einzustellenden Personen im Sinne des § 72 Abs. 1 S. 1 SGB VIII die Vorlage eines Führungszeugnisses zu verlangen.
Der Träger verpflichtet sich darüber hinaus, von diesen Personen die regelmäßige Vorlage eines Führungszeugnisses im Abstand von fünf Jahren zu verlangen. 
6. Das Personal

Die Frauen und Kinder werden von qualifizierten pädagogischen Mitarbeiterinnen, (Dipl. Sozialpädagoginnen, Erzieherinnen und einer Kinderpflegerin) betreut. Regelmäßige Supervision der Mitarbeiterinnen ist gewährleistet.

7. Besonderheiten des Hauses
In den kleinen Wohneinheiten sind gute Voraussetzungen geschaffen, um auf die individuellen Bedürfnisse von Müttern und Kindern eingehen zu können. Die Bezugsbetreuung ermöglicht den Prozess der Vertrauensbildung und schafft damit ein Klima der Akzeptanz, in dem die Arbeit am jeweiligen Kernproblem beginnen kann. Eine Kinderpflegerin im Haus betreut die Kinder bei Schulbesuchen, Ausbildung oder Berufstätigkeit. 

8. Die Arbeit mit Vätern

Grundsätzlich bietet unsere Einrichtung auch Hilfe suchenden Vätern Unterstützung an. Alle genannten Fördermöglichkeiten stehen den Vätern ebenso zur Verfügung. Ihre Unterbringung und Integrationsmöglichkeiten im Haus werden individuell besprochen und der jeweiligen Belegungssituation angepasst.

9. Mögliches Ablaufschema
Stationärer Bereich

Aufnahme in das Weberhaus C (3 Mütterplätze)

Stabilisierung, Stärkung der Mutter-Kind-Beziehung,

Hilfe über das übliche Maß hinaus



V
Wechsel in das Weberhaus B (3 Mütterplätze)

Zunehmende Verselbstständigung





V
Wechsel in das Weberhaus A (2 Mütterplätze)

Stationäres Trainingswohnen, gezieltes, eng begleitetes Einüben einer weitgehenden Eigenständigkeit




V
Sozialpädagogische Familienhilfe 

Umzug in eine Wohnung außerhalb des Mutter-Kind-Hauses
Eigenverantwortliches Leben mit Beratung und 

bedarfsorientierter Hilfestellung
Wir verstehen dieses Ablaufschema als idealtypischen Verlauf, der den individuellen Bedürfnissen der Mütter angepasst werden kann.
Anhang 1
Handlungsablauf bei Anzeichen für eine mögliche Kindeswohlgefährdung:
Verfahren des CJD Schleswig Holstein, Bollhörnkai 1, 24103 Kiel

1. Eingang der Meldung

Das Wohl eines Kindes erscheint als aktuell/gegenwärtig gefährdet oder es ist zu vermuten, dass es prognostisch/zukünftig gefährdet ist.

2. Ersteinschätzung

Im Zusammenwirken der zuständigen Fachkraft und Leitung der Einrichtung / des Dienstes. (Datenschutz beachtend/abwägend)

Bei akuter Gefährdungslage, die eine Inobhutnahme erfordert, wird sofort das zuständige Jungendamt verständigt.

Bei weniger drängenden oder unklaren Situationen sind mit der insoweit erfahrenen Fachkraft des CJD und der Fachkraft die Anhaltspunkte für die Gefährdung abzuschätzen.

3. Geklärt wird:
a) Es gibt gewichtige Hinweise, dass eine Gefährdung vorliegt oder nicht auszuschließen ist.

b) Es liegt keine Gefährdung vor. (Abschluss)

Über die jeweilige Einschätzung ist ein Vermerk anzufertigen, in dem die Begründung für die Einschätzung nachvollziehbar dargelegt wird. Ein Exemplar des Vermerks behält die Hinzuziehende in soweit erfahrene Fachkraft des CJD, das andere erhält die ratsuchende Fachkraft.
4. Bei einer nicht auszuschließenden Gefährdung ist mit der insoweit erfahrenen Fachkraft des CJD und der Fachkraft einzuschätzen, ob

a) Die Eltern/Erziehungsberechtigte auf die Gefährdung oder vermutete Gefährdung hin angesprochen werden können und ob sich die Fachkraft dazu in der Lage fühlt.

b) Die Ansprache der Eltern die Gefahr in sich birgt, dass es dem Kind infolgedessen noch schlechter gehen kann.

Über diese Einschätzung ist wieder ein Vermerk anzufertigen.
Bei 4 a) wird mit der Fachkraft das Gespräch zur Beteiligung der Eltern/Erziehungsberechtigten bei der Risikoeinschätzung und zur Erhebung des Hilfebedarfs vorbereitet.

Bei 4 b) ist die Fachkraft darauf hinzuweisen, dass das zuständige Jugendamt verständigt werden muss und die bisherige Gefährdungseinschätzung dem Jugendamt mitgeteilt werden muss.

Über diese Einschätzung des Vorgehens ist wieder ein Vermerk anzufertigen.

5. Das Gespräch mit den Eltern/Sorgeberechtigten führt die Fachkraft.

a) Das Gespräch mit den Eltern ergibt weitere Anhaltspunkte oder Risiken für eine Risikoeinschätzung.
b) Die Risikoeinschätzung mit den Eltern ergibt keine Anhaltspunkte oder Risiken für Kindeswohlgefährdung. (Abschluss)

Die Fachkraft meldet das Ergebnis des Gesprächs der insoweit erfahrenen Fachkraft des CJD zurück.
6. Weitere Überlegungen der insoweit erfahrenen Fachkraft und der Fachkraft bei 5 a)
Es wird gemeinsam überlegt, auf welche Hilfen die Einrichtung hinwirken kann und welche terminierte Vereinbarung über Schritte zur Klärung oder Abwendung der Gefährdung, die die Eltern unternehmen sollen, getroffen werden kann. Über die Einschätzung bzw. das weitere Vorgehen wird ein Vermerk angefertigt.
7. Kooperationsbereitschaft der Eltern/Sorgeberechtigten

Die Eltern sind

a) kooperationsbereit. Die Fachkraft schätzt den Grad der Problemakzeptanz, Problemkongruenz und Hilfeakzeptanz ab und schließt eine Vereinbarung mit ihnen über die weiteren Handlungsschritte.

b) nicht bereit, Schritte zur Abwendung der Gefährdung zu unternehmen oder Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Die Fachkraft meldet der insoweit erfahrenen Fachkraft die Ergebnisse ihres Gesprächs mit den Eltern zurück, ein Vermerk wir angefertigt.

8. Überprüfung

Bei 7 a): Die insoweit erfahrene Fachkraft des CJD berät mit der Fachkraft, wie die Einhaltung der Vereinbarung überprüft werden kann.

Bei 7 b): Die insoweit erfahrene Fachkraft des CJD prüft mit der Fachkraft, ob ein nochmaliges Zugehen auf die Eltern/Sorgeberechtigten möglich ist oder das Jugendamt verständigt werden muss.

Über die gemeinsame Einschätzung des bestehenden Gefährdungsrisikos und der vereinbarten nächsten Schritte ist ein Vermerk anzufertigen.
Bei 7 a): Die Fachkraft schätzt mit den Eltern/Sorgeberechtigten die Einhaltung bzw. Wirkung der Vereinbarung ein.
Die Fachkraft meldet der insoweit erfahrene Fachkraft die Ergebnisse ihres Gesprächs mit den Personensorgeberechtigten zurück, ein Vermerk wird angefertigt.
9. Endeinschätzung

a) Die Vereinbarung zur Abwendung der Gefährdung wirkt, es liegt keine weitere Gefährdung vor. (Abschluss).

c) Die Wirkung der Hilfe bzw. der Vereinbarung ist nicht ausreichend, es liegt

      weiter eine Gefährdung vor.

Anhang 2
Weitere Leistungen des CJD Schleswig Holstein:
Das CJD Schleswig Holstein bietet seit mehr als einem Jahrzehnt Leistungen im Bereich der Jugendhilfe und Eingliederungshilfe in verschiedenen Kreisen und kreisfreien Städten an.  Das CJD Schleswig Holstein hat u.a. in diesen Bereichen einen großen Erfahrungsschatz:

Mutter-Kind-Haus Malente SGB VIII

Sozialpädagogische Familienhilfe SGB VIII

Familienanaloges Wohnen SGB VIII

Wohngruppen SGB VIII

Individualpädagogische Auslandsprojekte SGB VIII

Wohnheime SGB XII

Vollstationäres Trainingswohnen SGB XII 

Ambulante Betreuung in der Hausgemeinschaft SGB XII 
Ambulante Betreuung SGB XII
Soziale Gruppenarbeit/Integrative Freizeitgestaltung SGB XII
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